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SV – Stammdatenblatt für HonorarnehmerInnen 
Dieses SV – Stammdatenblatt ist ein integrativer Bestandteil der Honorar – Rahmenvereinbarung.

Persönliche Daten des/der HonorarnehmerIn:

	Titel/Vorname/Nachname:

	· weiblich

· männlich

	PLZ/Ort
__________________________________________________________
Straße/Hausnummer:
__________________________________________________________
Telefonnummer:
__________________________________________________________
Email:



	Kto. Nr.:

BLZ.:


	Geburtsdatum:


  Sozialversicherungsnummer:



	UID Nr (gegebenenfalls):



	Aufnahme als Referent ab:
	

	Staatsbürgerschaft (unbedingt erforderlich!):
· Österreich


· ___________________________________________________

	Beschäftigungsbewilligung vorhanden:


· Ja (Kopie beilegen)

· Nein




1. Die Honorartätigkeit beträgt durchschnittlich pro Semester (= 15 Wochen) insgesamt


(

weniger als 15 Stunden/ Woche.

(
mehr als 15 Stunden/ Woche.

2. Die Honorartätigkeit wird (bitte Zutreffendes ankreuzen)
   (

hauptberuflich ausgeübt und bildet die Haupteinnahmequelle des/der HonorarnehmerIn 


(

nebenberuflich ausgeübt und bildet NICHT die Haupteinnahmequelle des/der
                     
HonorarnehmerIn

Bei nebenberuflicher Honorartätigkeit bitte Zutreffendes ausfüllen:
(   Im Hauptberuf beschäftigt bei:   
      ___________________________________________________
      Berufsbezeichnung/Funktion:
      ___________________________________________________
(   Im Hauptberuf StudentIn an der Universität:
      ___________________________________________________
      Studienrichtung:
     ____________________________________________________

      Semester:
     ____________________________________________________
      (Als Nachweis bitte aktuelle Inskriptionsbestätigung beilegen!)

(   Im Hauptberuf Hausfrau/-mann (Ehe- oder Lebensgemeinschaft) und 

Mitversichert  bei:
Titel/Vorname/Nachname:______________________________



                         PLZ/Ort/Straße/Hausnr:_________________________________
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Haupteinnahmequelle:
(   PensionistIn seit:______________________________________
      Art der Pension:
      ____________________________________________________

(   Arbeitslosengeld seit:
      ____________________________________________________

(   Notstandshilfe seit:
      ____________________________________________________
(   Karenzgeldbezieher seit:
      ____________________________________________________
3. Aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung von nebenberuflich Lehrenden und Vortragenden in der Erwachsenenbildung kann zur Abgeltung des Dienstnehmerbeitrages zur Sozialversicherung nachstehender Einbehalt bei der monatlichen Honorarabrechnung vereinbart werden: (gewünschte Option bitte ankreuzen)

(   Im Zuge der nebenberuflichen Honorartätigkeit entsteht der/dem HonorarnehmerIn 
                  ein Aufwand und die beitragsfreie Aufwandsentschädigung von monatlich 
                  durchschnittlich € 537,78 (Wert 2010 in Worten: Fünfhundertsiebenunddreißig Euro 
                  und achtundsiebzig Cent) wird hiermit geltend gemacht.
 (   Einbehalt von 17,62 % des € 537,78 übersteigenden Teils des Honorars (ausgen.  
             Spesenersätze), sofern das vereinbarte Honorar voraussichtlich regelmäßig monatlich
             € 904,11 (Wert 2010) brutto übersteigen wird.
             Die Einbehalte erfolgen ausschließlich in jenen Monaten in denen das Honorar 
             (ausgen. Spesenersätze) einen Betrag von  € 904,11 (Wert 2010) brutto übersteigt.
 (   kein Einbehalt, da das Honorar voraussichtlich den Betrag von € 904,11 nicht  
             übersteigen wird 

· kein Einbehalt, da GSVG versichert (Punkt 4 ausfüllen).
Die genaue Abrechnung erfolgt jeweils am Ende eines Kalenderhalbjahres (Juli bzw. August des lfd. Kalenderjahres und Jänner bzw. Februar des folgenden Kalenderjahres). Allfällige Differenzbeträge werden rückerstattet; Beitragsschulden der Honorarnehmerin/des Honorarnehmers werden in Rechnung gestellt bzw. bei den nächst folgenden Abrechnungen einbehalten.

4. Nur ausfüllen wenn die Honorartätigkeit als Selbständiger/Neuer Selbständiger erbracht wird 
    (Nachweis nötig!) Bitte Zutreffendes ankreuzen


    Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 1 GSVG:

(JA


(NEIN

(
HonorarnehmerIn ist Selbständige/r (einschlägiger Gewerbeschein vorliegend)

                         Bezeichnung des einschlägigen Gewerbes:
                   ___________________________________________________


(   HonorarnehmerIn ist freiberuflich tätige/r Neue/r Selbständige/r.

(Hinweis: Vortragshonorare sind gem. § 6 (1) Zi. 11 lit. b UStG 95 hinsichtlich der Umsatzsteuer unecht steuerbefreit!)

Ort und Datum der Unterzeichnung:                                             Unterschrift:
                                           
_____________________________                                           ______________________________
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Ausfüllhilfe

Die Angabe der Staatsbürgerschaft ist unbedingt erforderlich, weil bei nichtösterreichischen Honorar​nehmerInnen die Voraussetzungen für die Aufnahme einer Beschäftigung in Österreich geprüft werden müssen:
· Drittstaatenangehörige: Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis bzw. Befreiungsschein in Kopie beilegen (außer Ehegatte(in), Kinder von EU/EWR Bürgern ALT => Arbeitnehmer​freizügigkeit)

· EWR Bürger Neu: Beschäftigungsbewilligung vom AMS in Kopie beilegen, eine Aufenthalts​genehmigung ist nicht erforderlich

· EWR Bürger ALT: Keine Nachweise erforderlich
Zu 1. Weniger als 15 Stunden = Nebenberuflichkeit ist gegeben
         Mehr als 15 Stunden =  eventuell Hauptberuflichkeit, daher Punkt 2 genau 

         ausfüllen.

Zu 2. Als Hauptberuf gilt der zeitliche Aufwand. Demnach sind Hauptberufe:
Unselbständige Erwerbstätigkeit, Hausfrau, Hausmann im Familienverband, StudentInnen und Alleinerziehende. 
Als Hauptberuf gilt weder Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Pension.
Falls kein Hauptberuf vorliegt ist die Haupteinnahmequelle zu prüfen.

Nebenberuf ist es dann, wenn z.B. das Arbeitslosengeld oder die Pension (Haupteinnahmequelle) höher ist als die Einkünfte als Vortragende(r) oder Lehrende(r).
Art der Pension: vorzeitige Alterspension, Korridor-, Witwen-, Waisen-, oder krankheitsbedingte Pension: (Zuverdienst max. bis zur Geringfügigkeitsgrenze)

Alterspension: Zuverdienst ohne Berücksichtigung der Geringfügigkeitsgrenze möglich 

Zu 3. Die Honorare für Lehr-, Vortrags- oder Prüfungstätigkeit und Skriptenerstellung unterliegen 
         grundsätzlich der Versicherungspflicht nach § 4 Abs. 4 ASVG (freie DienstnehmerIn).

         Bei hauptberuflicher Tätigkeit ist keine Aufwandspauschale möglich, d.h.: SV Abzug erfolgt 
         monatlich vom gesamten Honorar.
Die Versicherungspflicht bei nebenberuflicher Tätigkeit wird jeweils nach einem Kalenderhalbjahr (nicht Semester) geprüft, wobei der Gesamtbetrag der Honorare durch 6 dividiert wird.
Ergibt sich dadurch ein Monatsbetrag der über der Aufwandspauschale (€ 537,78) liegt, ist die Person als geringfügig Beschäftigte oder wenn der Monatsbetrag € 904,11 (Aufwandspauschale + Geringfügigkeitsgrenze 2010) übersteigt als Vollversicherter freier Dienstnehmer bei der GKK anzumelden. Diese Regelung gilt pro AuftraggeberIn.
Kurz gesagt: 
· Bis 537,78 durchschnittlich pro Monat und Auftraggeber sind SV-frei.
· Zwischen € 537,78 und € 904,11 pro Monat im Durchschnitt ist der/die Lehrende oder Vortragende vom Auftraggeber bei der GKK als geringfügig beschäftigter freier Dienstnehmer anzumelden. Es erfolgt kein Einbehalt von Beiträgen.
· Über € 904,11 im Monatsschnitt ist der/die Lehrende oder Vortragende als vollversicherter freier Dienstnehmer bei der GKK anzumelden. Vom € 537,78 übersteigenden Betrag sind 17,62% (2010) vom Honorar einzubehalten und gemeinsam mit dem Dienstgeberbeitrag abzuführen.
Zu 4. Der ausgestellte Gewerbeschein muss mit dem Inhalt der Vortragstätigkeit in 
         Verbindung stehen. Eine Kopie des Gewerbescheines ist daher unbedingt 

         erforderlich.
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